
 

 
                                                               Kurzzeitpflege St. Antonius-Haus 

Entgeltbestandteil  

Ab dem 01.01.2025 Pflegegrad 2 – 5 

Pflegebedingter Aufwand 152,76 € 

Unterkunft 28,21 € 

Verpflegung 21,72 € 

Investitionskosten 23,55 € 

Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI 7,14 € 

Ausbildungsumlage PflBG 4,96 € 

Kosten pro Tag 238,34 € 
  
Übernommene Kosten *: 

- Pflegebedingter Aufwand /Pflegekasse/ 
- Investitionskosten /Sozialamt/ 
- Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI /Pflegekasse/ 
- Ausbildungsumlage PflBG /Pflegekasse/ 

 
-152,76 € 

-23,55 € 
-7,14 € 

-4,96 € 
  
Eigenanteil ** 49,93 

 

*  Die Pflegekasse übernimmt die Pflegekosten für bis zu 8 Wochen (56 Tage) pro Kalenderjahr. Für die Kurzzeitpflege stehen maximal 1.854 € pro Jahr zur Verfügung (Stand: 2025). Die Abrechnung der Pflegekosten 
erfolgt direkt mit der Einrichtung. 
Kombination mit Verhinderungspflege: 
Ab dem 1. Juli 2025 beträgt das kombinierte Budget für Kurzzeit- und Verhinderungspflege insgesamt 3.539 € pro Jahr. 
In unserer Einrichtung liegt der Tagessatz bei 157,72 €, davon entfallen 152,76 € auf den pflegebedingten Aufwand und 4,96 € auf die Ausbildungsumlage. 
Damit kann eine pflegebedürftige Person etwa 22 Tage in der Kurzzeitpflege betreut werden, bevor das kombinierte Jahresbudget von 3.539 € ausgeschöpft ist. 

** Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (sogenannte Hotelkosten) sind von Ihnen selbst zu tragen. 


